
und Durchführung der Beratun
gen eine Fülle von Möglichkeiten, mit 
den Mitgliedern grundsätzliche Fra
gen der Tätigkeit der Schiedskommis
sionen zu klären. Anders sieht diese 
Arbeit in den Schiedskommissionen 
aus, die bisher noch nicht tätig ge
worden sind. Hier dürfen die Beauf
tragten nicht mit der Anleitung war
ten, bis ein Antrag bei der Schieds
kommission gestellt wird.
Im Interesse einer gleichmäßigen 
Entwicklung der Schiedskommissio
nen findet in bestimmten Zeitabstän
den ein Erfahrungsaustausch der Vor
sitzenden aller Schiedskommissionen 
des Kreises mit den dazugehörigen 
Beauftragten statt. Grundlage der 
Aussprache sind Protokolle und Be
schlüsse von Schiedskommissions- 
Beratungen, die vom Kreisgericht 
ausgewertet werden. Dabei werden 
typische Mängel in der Arbeit sicht
bar gemacht und gute Erfahrungen 
anderer Schiedskommissionen ver
mittelt. Insbesondere kommt es dar
auf an, die Erkenntnis zu festigen, 
daß ein gutes Ergebnis der Beratung 
von einer umfassenden und gründ
lichen Vorbereitung abhängt.

Bei einem solchen Erfahrungsaus
tausch wurde u. a. festgelegt, daß die 
schon tätig gewordenen Schiedskom
missionen, deren Vorsitzende sich 
dazu bereit erklärt hatten, die Anlei
tung einiger zu bildender benachbar
ter Schiedskommissionen überneh
men sollten.
Ursprünglich bestand für die Beauf
tragten die Verpflichtung, an jeder 
Beratung ihrer Schiedskommission 
teilzunehmen. Davon sind wir inzwi
schen abgekommen, weil in den 
Schiedskommissionen Voraussetzun
gen für eine selbständige Tätigkeit 
geschaffen wurden. Die Beauftragten 
haben einen ständigen Kontakt zu 
ihren Schiedskommissionen und neh
men nur noch dann an den Beratun
gen teil, wenn sich besondere Schwie
rigkeiten ergeben.
Das Kreisgericht wertet Beratungs
protokolle und Beschlüsse der 
Schiedskommissionen sorgfältig aus, 
um den Beauftragten bei bestimm
ten Mängeln sofort Hinweise geben 
zu können.

GERHARD HEEN,
Direktor des Kreisgerichts Eisenberg

lesung anzuordnen hat. Insoweit irrt 
Grahn also, wenn er behauptet, in 
der StPO werde die „Einschränkung 
auf das Wesentliche nicht vorgenom
men“.
Richtig ist, daß die StPO diese Ein
schränkung auf das Wesentliche von 
der inhaltlichen Seite der Protokoll
führung und nicht von der äußeren 
Form her macht. Dem steht m. E. 
jedoch nicht entgegen, im Falle des 
§ 229 Abs. 4 StPO auf jeden Fall 
auch die vorausgehende Frage zu 
protokollieren. Insoweit stimme ich 
der Forderung von Grahn zu und 
bin der Meinung, daß sie durchaus 
auch realisierbar ist.
Zu überlegen wäre mithin, ob die 
Fragen über die Fälle des § 229 
Abs. 4 StPO hinaus — in denen ja 
auch die Verlesung anzuordnen und 
aktenkundig zu machen ist — eben
falls protokolliert werden sollten, 
also auch dann, wenn — so wie es 
die StPO bestimmt — nur der we
sentliche Inhalt der Aussagen wie
derzugeben ist. Soweit z. B. der An
geklagte seinen Lebenslauf schildert, 
braucht m. E. sicher nicht jede 
Zwischenfrage des Vorsitzenden oder 
der Schöffen protokolliert zu wer
den. Sobald es aber um die exakte 
Feststellung der Tatbestandsmäßig
keit der strafbaren Handlung, um 
die Schuld des Angeklagten, um das 
Motiv der Tat oder um die Klärung 
bestimmter Abgrenzungsfragen geht, 
dann halte ich die Forderung von 
Grahn für berechtigt und ebenfalls 
für praktisch durchführbar. Letzte
res natürlich nur, wenn sich das 
Gericht in Vorbereitung der Haupt
verhandlung gründlich mit der Sache 
vertraut gemacht hat, so daß eine 
konzentrierte und sachkundige Ver
handlungsführung gewährleistet ist. 
und wenn der Protokollant seinen 
Aufgaben gewachsen ist.

HEINZ GINSKI,
Richter am Kreisgericht Rathenow

Zur Protokollierung in der Hauptverhandlung
G r a h n  macht seine „Bemerkungen Hinsichtlich des Protokolls über die 
zur Protokollierung im Strafprozeß“ Hauptverhandlung bestimmt § 229 
(NJ 1964 S. 243) im wesentlichen aus Abs. 2 und 3 StPO, daß der Gang 
erkenntnistheoretischer Sicht. Inso- und Inhalt der Hauptverhandlung 
weit kann ihnen zugestimmt wer- und die Aussagen der Angeklagten, 
den. Fraglich ist aber, ob dadurch Zeugen und Sachverständigen im 
auch die justizpraktische Seite des Protokoll im wesentlichen wiederzu- 
Problems in das richtige Licht ge- geben sind. Abs. 4 erweitert diese 
rückt wird, zumal er vorschlägt, die Regel dahingehend, daß dann, wenn 
der Aussage vorausgehende Frage „es auf die genaue Feststellung eines 
sowohl in den Protokollen der Ver- bestimmten Vorganges in der Haupt- 
nehmung von Zeugen und Beschul- Verhandlung oder des Wortlauts 
digten als auch in den Protokollen einer Aussage oder einer Äußerung“ 
der Hauptverhandlung mit aufzu- ankommt, der Vorsitzende die voll
nehmen. ständige Protokollierung und Ver-

dteaktspreakuHg
Strairecht
§§ 4, 5 JGG; §200 StPO.
1. Bei der Prüfung der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit eines Jugendlichen ist von dessen natürlichem 
Reifungsprozeß auszugehen. Dabei sind die den jewei
ligen Straftatbeständen zugrunde liegenden verschieden
artigen und unterschiedlich hohen Anforderungen an 
die Einsichts- und Handlungsfähigkeit des Täters tat
bezogen zu berücksichtigen.
2. Ist das Gericht trotz umfassender und sorgfältiger 
Prüfung nicht in der Lage, sämtliche Umstände zu 
klären, welche die sittliche und geistige Reife des 
Jugendlichen bestimmen, und gibt es Hinweise darauf, 
daß der Jugendliche eine nicht normale Entwicklung 
genommen hat, dann ist es verpflichtet, je nach den 
konkreten Umständen entweder ein psychologisches 
oder ein psychiatrisches oder auch ein psychologisch
psychiatrisches Gutachten cinzuholen.

3. Die sorgfältige Erforschung und Prüfung der einer 
Straftat zugrunde liegenden Ursachen und Motive des 
jugendlichen Täters ist geeignet, weiteren Aufschluß 
über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit und eine 
Orientierung für seine künftige Erziehung mit dem 
Ziel der Verhinderung weiterer Straftaten zu geben.
OG, Urt. vom 22. Juni 1965 — la Zst 5/65.

Der jetzt 18jährige Angeklagte erreichte das Ziel der
7. Klasse. Im April 1961 wurde er in ein Spezialkinder
heim eingewiesen, aus dem er wiederholt flüchtete. Am 
3. Januar 1962 wurde er wegen verschiedener Delikte 
zu einem Jahr Freiheitsentziehung verurteilt. Mit Wir
kung vom 10. August 1962 wurde ihm für die Reststrafe 
bedingte Strafaussetzung mit einer zweijährigen Be
währungszeit gewährt. Am 12. November 1962 wurde 
er wegen erneuter Straftaten verurteilt. Unter Einbezie
hung des ersten Urteils wurde nunmehr die Heimerzie
hung angeordnet. Auf Grund dieses Urteils befindet 
sich der Angeklagte seit dem 18. Januar 1963 im Jugend-
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